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Leistungsbeschreibung für das Produkt kombibob und in diesem Zusammenhang erbrachte 
Leistungen (LB kombibob) 

 
Diese Leistungsbeschreibung gilt ab 7. September 2015.  
 
Das Aktionsprodukt kombibob kann vom 7. September 2015 bis 31. Oktober 2015 von A1 Telekom 
Austria AG (A1) Neukunden (Kunden bei denen am angegebenen Herstellungsort in den letzten drei 
Monaten kein Telefonanschluss und auch kein fixes Breitband-Produkt von A1 bezogen wurde) 
bestellt werden.  
 
A1 erbringt im Rahmen seiner bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten kombibob 
nach den Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes (TKG 2003) und  
 

1. bei Inanspruchnahme des Festnetz-Internetanschlusses nach den AGB Access und für die 
DSL-Zugangsleistung nach den AGB Online-DSL in der jeweils geltenden Fassung  
 
2. bei Inanspruchnahme des Mobilfunkanschlusses nach den AGB bob in der jeweils 
geltenden Fassung 

 
sowie nach den für diese Leistungen maßgeblichen Leistungsbeschreibungen und 
Entgeltbestimmungen in der jeweils geltenden Fassung insoweit hier keine von diesen abweichenden 
oder ergänzenden Regelungen getroffen werden, samt allfälligen Individualvereinbarungen.  
 

1. Allgemeines 
 
Die Leistungen sind nur entsprechend den Netzgegebenheiten und -ausbaumöglichkeiten von A1 
verfügbar. Im Falle der Nichtherstellbarkeit des Festnetz-Internetanschlusses (DSL Internet Zugang) 
kann kombibob nicht in Anspruch genommen werden. Auf einer entbündelten 
Teilnehmeranschlussanleitung ist eine Herstellung von kombibob nicht möglich.  
 
 

2. Grundleistung 
 
kombibob ist ein Produkt, welches einen Festnetz-Internetanschluss und einen Mobilfunkanschluss 
beinhaltet.  
 
 
2.1 Ein Festnetz-Internetanschluss (DSL Internet Zugang): Dieser beinhaltet (DSL 

Herstellbarkeit und technische Verfügbarkeit vorausgesetzt) den unlimitierten auf Flat 
basierenden Zugang zum weltweiten Internet mittels dynamischer IP-Adressierung. 

 
Für den Zugang zum weltweiten Internet steht eine Datenübertragungskapazität (auf Basis eines 
Best-Effort Prinzips) zwischen mindestens 256/64 kbit/s (downstream/upstream) als 
Untergrenze und maximal bis zu 8192/768 kbit/s (downstream/upstream) auf der 
Anschlussleitung zur Verfügung. Die tatsächlich erreichbare Datenübertragungskapazität kann 
variieren und ist abhängig von den übertragungstechnischen Gegebenheiten vor Ort.  

 
Bei dem zur Verfügung gestellten DSL-Modem ist eine WLAN-Funktionalität (im Sinne der LB 
Zusatzpaket Wireless) vorhanden. 
 
Der Zugang ist als einzelner Zugang zu nutzen. Die Leistungen sind nur entsprechend den 
Netzausbaumöglichkeiten von A1 verfügbar.  
 
Sofern in der Leistungsbeschreibung von einer Breitbandinstallation von A1 gesprochen wird, so 
gilt der Festnetz-Internetanschluss als funktionstüchtig hergestellt, sobald anlässlich der 
Installation beim Kunden vor Ort der Einstieg auf eine Test-Website mittels eines Testaccounts 
gelingt.  
 
Die Anschaltung eines kundenseitig betriebenen Servers (wie zum Beispiel Web-, Mail-, oder 
Proxyserver etc.) ist nicht zulässig. Session Time Outs erfolgen grundsätzlich alle 8 Stunden. 
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Eine Inanspruchnahme von Sprachtelefonieleistungen (mittels POTS/ISDN) und eine Dial-In 
Einwahl über die für den Festnetz-Internetanschluss genutzte Anschlussleitung sind nicht 
möglich. 
 
Im monatlichen Entgelt ist das Netz Servicepaket Standard für den Festnetz-Internetanschluss 
bereits inkludiert. Der Bezug eines anderen Netz Servicepakets ist bei kombibob nicht möglich.  

 
2.2.  Ein Mobilfunkanschluss gemäß LB bob und EB kombibob 
 
 

3. Kündigung 
 
Das Vertragsverhältnis kombibob wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen und kann zum Ende 
jedes Kalendermonats unter Einhaltung einer Frist von einem Monat ohne Angabe eines Grundes 
schriftlich gekündigt werden.  
 
 

4. Sonstige Bestimmungen 
 

Eine Übertragung des Vertragsverhältnisses kombibob auf einen Dritten ist nicht möglich.  
 
Ein bestehender kombibob kann nicht an einem anderen Standort, als dem bei Erstanmeldung 
bekanntgegebenen, hergestellt werden (zB im Falle einer Übersiedelung).  
 


